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Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Rosi 

Steinberger u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Landesbeauftragte/n für Tierschutz in Bayern einrichten  

(Drs. 17/8959) 
 
Zweite Vizepräsidentin Inge Aures:… 

Ich eröffne die Aussprache: 24 Minuten! Frau Kollegin Steinberger ist schon hier. Bitte schön.  

Rosi Steinberger (GRÜNE): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Tierschutz hat in 

Bayern Verfassungsrang. Das ist auch gut so. Allerdings muss dieser Verfassungsrang auch mit 

Leben gefüllt werden, und da sehen wir GRÜNE noch deutliche Defizite.  

(Beifall bei den GRÜNEN)  

Wir haben uns an dieser Stelle schon mehrmals über das Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände 

unterhalten. Das wollten Sie schon einmal nicht. Das ist schade. Aber ich bin überzeugt, dass Sie 

diesem Anliegen auch einmal werden zustimmen müssen. Das wird vielleicht noch ein bisschen 

dauern; aber es wird kommen.  

Jetzt versuchen wir es auf einem anderen Weg. Wir wollen in Bayern eine neue Organisationseinheit 

am Umweltministerium schaffen, nämlich die Stelle einer Tierschutzbeauftragten. Als Vorbild kann uns 

hier Baden-Württemberg dienen. Wir hatten die dortige Tierschutzbeauftragte Frau Dr. Cornelie Jäger 

im Sommer bei uns zu Besuch. Sie hat uns überzeugend dargelegt, wie sie dem Gedanken des 

Tierschutzes in Baden-Württemberg zur Geltung verhelfen konnte. So etwas können wir auch für 

Bayern brauchen.  

Wir möchten eine unabhängige Stelle als Ansprechpartner in Fragen des Tierschutzes haben. 

Aufgaben dieser Stelle wären zum Beispiel die Beratung, aber auch die Unterstützung der 

bayerischen Behörden, gerade wenn es um Genehmigungsverfahren geht, die Abgabe von 

Stellungnahmen zu Fragen des Tierschutzes, im internationalen Tierhandel zum Beispiel, und vieles 

mehr.  

Wir stellen ja gerade im Vollzug des Tierschutzes oft erhebliche Unsicherheiten bei den Behörden 

fest. Nehmen Sie nur einmal das Beispiel Bayern-Ei. Wir reden jetzt nicht von den Mängeln beim 

Verbraucherschutz und bei der Lebensmittelsicherheit. Aber unabhängig davon wurden dort über 

Monate, wenn nicht über Jahre schwere Verstöße gegen das Tierschutzgesetz festgestellt, ohne dass 

das irgendwelche Auswirkungen auf den Betrieb gehabt hätte.  

Oder nehmen wir den aktuellen Fall Schlachthof in München; Sie haben es vielleicht gelesen. Es gibt 

hier schwere Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen, und es kann sein, dass es hier zu 

zahlreichen Fehlbetäubungen gekommen ist. Die Lohnschlächter, die es dort gibt, haben vermutlich 

lange unbemerkt ungeeignetes Gerät verwendet. Das System des Outsourcens von Aufgaben an 

Schlachthöfe muss deshalb dringend auf den Prüfstand gestellt werden, gerade unter dem Aspekt des 

Tierschutzes. Dazu könnte die Tierschutzbeauftragte einen wichtigen Beitrag leisten.  

(Beifall bei den GRÜNEN)  

Oder nehmen wir Alternativen zu Tierversuchen. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Anzahl der 

verbrauchten Tiere ständig steigt. Eine Tierschutzbeauftragte könnte diese Entwicklung als 
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Gutachterin kritisch begleiten und die Erforschung von Alternativen vorwärtsbringen. Das wäre eine 

ganz wichtige Aufgabe.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Tierschutz in Bayern muss einen höheren Stellenwert 

bekommen.  

(Beifall bei den GRÜNEN)  

Eine Landesbeauftragte für Tierschutz könnte Konzepte entwickeln, wie dem Tierschutz zum Beispiel 

in der landwirtschaftlichen Tierhaltung mehr Gewicht verliehen werden könnte. Sie könnte vermittelnd 

eingreifen, wenn es zu Differenzen zwischen Behörden und privaten Tierhaltern gekommen ist. Sie 

könnte wissenschaftliche Untersuchungen zur Grundlagenforschung anstoßen, und sie könnte 

gutachterlich tätig werden, wenn es um die Genehmigung von Tierhaltungen geht. Das wäre ein sehr 

weites Aufgabenfeld.  

Sie könnte auch die vor uns liegenden Umbrüche in der landwirtschaftlichen Tierhaltung fachlich 

begleiten. Sie kennen die Diskussion. Ich spreche vom Verbot des Schnäbelkupierens, der 

Ferkelkastration oder des Kükenschredderns. Hier hat der Tierschutz eine zentrale Aufgabe, und hier 

könnten wir wirklich Fachleute brauchen, die das begleiten.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Tierschutz ist eine Querschnittsaufgabe. Er darf nicht weiter ein 

Schattendasein führen. Die Diskussion in der Gesellschaft ist bereits in vollem Gange, und ich muss 

sagen, die Gesellschaft ist häufig weiter als Sie hier in der CSU-Fraktion.  

(Beifall bei den GRÜNEN)  

Geben Sie sich deshalb einen Ruck und stimmen Sie unserem Antrag zu!  

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 


